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RS OGH 1998/2/26 8Ob62/98w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1998

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z1 litc

ArbVG §105 Abs3 Z1 litd

Rechtssatz

Für die Anfechtung einer Motivkündigung ist es unerheblich, ob die vom Arbeitnehmer gesetzten Bemühungen (hier

zur Einberufung einer Betriebsversammlung zwecks Bestellung eines Wahlvorstandes) aus Gründen, die keinem der

Beteiligten o enkundig ersichtlich waren (etwa mangelnde Berechtigung zur Einberufung), ohnehin nie zum Ziel

führen konnten.
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